
AMTSBLATT 
des Landkreises Nordhausen 

am Harz 
Jahrgang 32 Nordhausen, den 14.09.2022 Nr. 14/2022 

 

  
 
 

 

 
Nr. 45: 

Bekanntmachung des Landratsamtes Nordhausen: Verordnung des Landkreises Nordhausen vom 
06.09.2022 über das Offenhalten der Verkaufsstellen aus besonderem Anlass  

 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadOffG) 
vom 24.November 2006 (GVBI. Nr. 16/2006, S.541), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des 
ThürladÖffG vom 21.12.2011 (GVBI.S.540), wird verordnet:  
 

§1 
 
Im gesamten Stadtgebiet der Stadt Nordhausen dürfen, unter Vorbehalt der zu diesem Termin geltenden 
CORONABestimmungen, Verkaufsstellen aus Anlass des 
 
Sechzehnten Nordhäuser Citylaufes    am Sonntag, dem 25. September 2022 
         von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
 
für den geschäftlichen Verkehr geöffnet sein. 
 

§2 
 
Die Vorschriften des Arbeitnehmerschutzes (§ 12 ThürladÖffG), des Arbeitszeitgesetzes, der Arbeitszeit
verordnung, des Jugendschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten.  
 

§3 
 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 14 ThürladÖffG. 
 

§4 
 
Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Nordhausen, 12.09.2022 
Jendricke, Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für den Inhalt der Bekanntmachungen sind die jeweils zuständigen Körperschaften bzw. Ämter und Einrichtungen verantwortlich.  
Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 12.10.2022 erscheinen. 
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